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DISKUSSION 

Viele Rehe - viele Jäger - viele Meinungen 

Rehwild ohne Abschußplan? 
Von kreativer Buch
führung, Postkarten
ricken und anderen 
unbekannten 
Größen. 
Andreas David 

A
m 6. Februar lud der 
Hamburger )agdclub 
(H)C) seine Mitglieder, 

evierinhaber sowie jagdliche 
Funktionäre zu einer Podiums
diskussion zum Thema "Pro & 
Contra Ahschußplanung für 
das Rehwild" nach Hamburg
Poppenbüttel ein. Angesichts 
der diesbezüglich laufenden 
Kontroversen in der )ägerschaft 
sowie lokaier Streitigkeiten zwi
schen Forstverwaltungen, Wald
besitzern und benachbarten 
(privaten) Jägern fraglos eine 
richtige Ehtscheidung. 

Speziell vor dem Hinter
grund eines lm November '1996 
erfolgten Urteils Bayeri
schen 

schußplanhöhe (zu niedrig) 
noch seiner Erfüllung einver
standen war (s. WuH 4/1997) er
langte das Thema jagdpolitisch 
höchste Brisanz. Das Urteil 
eröffnet jedem Jagdgenossen 
die Möglichkeit, gegen einen 
Abschußplan vor Gericht zu 
ziehen. Auch kam es kürzlich 
im Präsidium der Landesjäger
schaft NIedersachsen zu Diffe
renzen, nachdem sich deren Vi
zepräsident Christoph Böck~ 
mann (in WuH) öffentlich ge
gen Abschußpläne für Rehwild 
aussprach, sein Präsidiumskol
lege Dr. Friedrich T. Hruska 
(ebenfalls in WuH) dafür. 

Der Urknall blieb aus 
Landesforstmeister 1. R. Dr. Ge
org Volquatdts, bis 1995 Leiter 
der Landesforstverwaltung 
Schleswig-Holstein und aktuel
ler Vorsitzender des Vereins 
Hirschmann (Pro) und Ulrich 
Wotschikowsky, Forstmann 
und rehwild erfahrener Wild
forscher der Wildbiql0gischen 

(Con-

on. Wer nun ein Aufeinander
prallen der althergebrachten 
"Hege mit der Büchse" und der 
Forderung, "möglichst alles zu 
erlegen, was man sieht, dann sei 
immer noch genug da", mit 
voller Wucht erwartet hatte, 
sah sich getäuscht. Denn in vie
lerlei Hinsicht Jagen die An
sichten der vermeintlichen An
tipoden gar nicht weit ausein
ander - der große Knall blieb 
aus. 

Nach den einleitenden Wor
ten des Diskussionsleiters Eck
hard Schroeter, ehemals Vize
präsident des Deutschen Jagd
schutz-Verbandes, gaben beide 
Diskutanten zunächst ein State
ment zum Thema. 

Ulrich Wotschikowsky führ
te aus, daß die momentane Pra
xis der Rehwild-Abschußpla
nung weder den Rehen noch 
der Jagd diene, da sich nicht we
nige Revierinhaber ohnehin 
nicht an die Vorgaben halten 
würden. 



nicht präzise definiert seien. Erst 
einer sinnvollen Zielsetzung 
könne als zweiter Schritt ein 
plan voller Abschuß folgen. Die 
konkrete Zielsetzung müsse sich 
an örtlichen, oft kleinräumigen 
Gegebenheiten orientieren. 

So müsse sich der Rehwildab
schuß in einem waldarmen 
Bundesland wie Schleswig-Hol
stein zwangsläufig an anderen 
Prioritäten orientieren als im 
waldreichen Bayern, Hessen oder 
Thüringen. Ein Hamburger jä-

ger wiederum habe als Pächter 
eines Marschreviers zweifelsoh
ne andere Ziele als ein örtlicher 
Bauernjäger oder als die be
nachbarte Forstverwaltung -
entsprechend zahlreich seien 
die AbschußmodeUe. 

Wotschlkowsky betonte, 
daß "Management" in seines 
Wortes Bedeutung "das Steuern 
sozialer (nicht ökologischer) 
Prozesse meine und Wildtier
management folglich mehr be
inhalte als die Erlegung vori 
Wildtieren Im Rahmen detJagd
ausübung. Der Weg müsse zu ei
ner jagdlichen Raumordnung 
führen, wobei ein Abschußplan 
notwendig sein kann, der dann 
allerdings auf überprüfbare Säu
len gestellt werden müsse. 

Dr. Georg Volquardts ent
gegnete, daß die Schwächen der 
Abschußpläne bekannt, die Plä
ne trotzdem aber nicht wertlos 
seien. Volquardts stimmte zu, 
daß es ein überall gültiges Re
zept der Rehwildbejagung al
lein angesiqhts der landschaftli
chen Vielfllt nicht geben, eine 
verantwortufigsvolle Diskussi-

Plan orientieren könne, Mit ei
ner wahllosen B jagung sei nIe
mandem gedient. Man solle 
folglich notwendige Vereinfa
chungen hlnsichfIich der Ab
schuß planung und -durch
führung nutzen, auf den Ab
schußplan aber nicht gänzlich 
verzichten. 

Weitreichende Oberein
stimmung 
Auch in Schleswig-Holstein ha
be die absolute Zahl der Rehe 
zugenommen, so Volquardts 
weiter, und angesichts intensiv 
verbissener und kaum regene
rierfähiger Knicks (Wallhecken) 
z. B. seien Populationsbegren- . 
zungen zweifelsfrei notwendig 
- allerdings maßvoll. 

Einig mit seinem Vorredner 
zeigte sich Dr. Volquardts hin
sichtlich der Formulierung von 
Zielen der jagdlichen Planung. 
Beteiligt werden müßten hier
bei Grundeigentümer, jäger, 
jagdnachbarn aus Wald und 
Feld sowie jagd- und Natur
schutzbeiräte. Nur gemeinsam 
seien die Fragen zur lokalen 
Höhe bzw. Tragbarkeit der Reh-
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wildpopulatIonen zu kläieri 
und jagdpolitlsthe ziele iu for
mUlieren. 

Die Festlegung derartiger 
Vorgaben sei letztlich auch die 
Grundlage bilanzierender Dis
kussionen über Clas ErreIchen 
bzw. verfeHlen angesu:ebtet Zie
le. Die Plline wären dann ent
sprechend zu Rorriglereri. Wür
de sich im Laufe eines jagd/ah
res abzeichnen, daß eine Reali
sierung der Vorgaben objektiv 
unmöglich sei, könne die Ab
schtißplanung noch während 
der jagdzeit nach oben oder un
ten gleichermaßen korrigiert 
werden. 

Gesprächsleiter Eckard 
Schroeter, dem es offensichtlich 
schwerfiel, die Statements neu
tral zu bewerten, äußerte nach 
den Darstellungen der Haupt
rednet, daß sich jägerisches 
Wirken wohl an den Bedürfnis
sen des Wildes zu orientieren 
habe, befürchtete ohne Ab
schußplan allerdings ein völli
ges Durcheinander. Zum ande
ren sei es nicht "jägergerecht", 
wahllos alles an Rehwild zu er
legen, was man sehen würde. 

§ 21, Abs. 2 BJG besagt, daß 
Rehwild nur aufgrund und im 
Rahmen eines Abschußplanes 
erlegt werden darf, der von der 
zuständigen Behörde im Ein
vernehmen mit dem Jagdbei
rat zu bestätigen oder festzu
setzen ist. Erst nach Erhalt des 
Abschußplanes von der Unte
ren Jagdbehörde darf der Re
vierinhaber bzw. Jagdaus
übungsberechtigte Rehwild 
erlegen, sofern im Abschußplan 
ein Abschuß vorgesehen ist. 
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DISKUSSION 

Rehwildabschußplan? Ein Blick über die Grenzen 

• • 
Dänemark: Rehwild wird ohne Abschußplan bejagt. Die 
Revierinhaber entscheiden, was bzw. wieviel sie erlegen . 

__ 
Polen: Sowohl in den Staatlichen Oberförstereien als auch 
in den Jagdgenossenschaften werden Abschußpläne in 

Absprache mit den zuständigen Behörden (Wojwod
schaften oder Forstbehörden) festgesetzt. Bei Rehböcken in die Alters

klassen I bis 111 unterteilt. 

Tschechien: Bejagung mit Abschußplänen, beim männli

chen Wild mit Altersklassen I bis 111 sowie Güteklassen a 
undb. 

••• Österreich: Jagd ist NLändersache". In allen neun Bundes
ländern existiert für Rehwild ein Abschußplan mit Alters

••• klasseneinteilung (I bis 111) für Böcke. Nur in Niederöster

reIch ohne NHegewert", ansonsten in a und bunterteilt. 

H Schweiz: In den Patentkantonen wird eine Gesamtab
schußzahl festgelegt (Kitze, weibl. Wild, Böcke) und proJä
ger verteilt. Die Jäger bekommen Marken, die am Lau

scher des erlegten Stücks befestigt werden müssen. In den Revierkan

tonen ist eine Bestandsschätzung vorgeschrieben, nach der das Jagd
Inspektoratden Abschuß festsetzt. Kantonsweise unterschiedlich wird 
zwischen weib!. und männl. Wild differenziert (z. B. Zürich) oder der Ab
schuß nur nach Gesamthöhe bemessen (z. B. Schaffhausen). 

• 
tJirlcl1 Wb ChlRowskY ließ 

'fil. der fOlgend~ DfsRussibn 
durdtbllctafu aaß eS seiner 
Meinung liach <lline Abschüß· 
pI e ~'ge, "et deswegen a~ 
lIÜliht :gllrttUth ge-gen AbschUß.. 

._~[}liqle sei. NUr ~eien die aRtuei~ 
llntaugllth, aa) 

aUtrf1ru:tihE~ Gruh(bägen bIf
rtetL"''Ji)'t:Volquardts beharrt~ 

Stcmdpunkt, daß es 
lCeme standOlibe
('}esprädle geben 

Ülrllftl WotSchikowsky zu, sah 
alleidln~nicht die Notwendig
keft elftes lahdes- oder gar bun
desweiten J<drperll.efuen NaGh
we!set Sftcllp(obena.rtige Kop.
trCsUen ~en jedocl! hUheIch. 

Dt. Georg Wölquardts hInge
g~ v~"dhte Uhter klopfen
dem Beifall des Auditorhimll' 
$chon dle MöglicliRe.lt einer 
<;ti~sbezQ~iclien Kontl'olle. AIs 
Argument gegen äen körperll
Ghen Nadtwe1s äUßerte er ei. 
netse.lts eine zu betorchtende 
:ßehÖrdenüberfotderungj ande
.rersetts prOpii~elte der ?orst
~ 'ßirten flbrle.renden, 
~aen JtUntel'>: 
16~Us" rdnd rUfiiet-

I 
Frankreich: Mit Abschußplan. Der Jagdausübungsberech
tigte beantragt beim Präfekten einen bestimmten Ab
schuß (z. B. 20 männl., 20 weibl., orientiert an den Vorjah-

ren) und erhält, falls seinem Vorschlag gefolgt wird, eine entspre
chende Anzahl WildursprungszeIchen, die am erlegten Stück zu befe
stigen sind. Über die beantragte Abschußhöhe befindet der Präfekt so
wie in Streitfällen eine übergeordnete Behörde. 

,. ••• Luxemburg: Die Revierinhaber beantragen bei der Jagd

..... behörde bzw. Forstverwaltung einen 3-Jahres-Abschuß
iII plan nur nach Zahl. Die weitere Ausgestaltung bleibt den 

Jägern überlassen. Sie erhalten eine entsprechende Anzahl Ohrmar
ken (WildursprungszeIchen), die nach der Erlegung am Stück befestigt 

werden müssen. Ohne Ohrmarke darfkein Stück aus dem Reviertrans
portiert werden. 

Belgien: Bejagung in Flamen, Wallonien und dem 
deutschsprachigen Raum unterschiedlich. Teilweise mit 
Abschußplan, dann mit Alters- und Güteklassen, teilweise 

ohne Abschußplan. 

== Holland: Nach Bestandesschätzungen der Jäger in den Re
vieren setzt die zuständige Jagdbehörde den Abschuß 
fest. Der Abschußplan gliedert sich stets in SO Prozent Kit

ze und Jährlinge sowie SO Prozent ältere Stücke beiderlei Geschlechts 
(ohne weitere Unterscheidung in Altersklassen). Alles weitere bleibt 
den Jägern überlassen . 

stellte damit weften Teilen der 
Jägerschaft eine'~ ~rhebliche 

(selbst.) betiügetische Energie
eIne gefährlkhe Behauptung .. , 

Zudem muß man sich die 
Frage stellen, wie es?:. 13: geUrtgt, 
in Deutschland lährlich die Un
tersuchung von über 300 000 
Stück ScHwarzwild auf .emen 
möglichen TrichinenbefaU' zu 
gewährleisten. De~ A~and 
pro Schwarzkittel l~( ~eifels
ohne bedeutend größer als je
ner, einem Stück Rehwild den 
rechten Unterkieferast rauszu
schärfen, diesen mit anderen zu 
sammeln und zu bestimmten 

~ Stichtagen beispielsweise beim 
Hegerlbgleiter abzugeben. Ein-

zeIne (bedauerlicheI) Unterlas
sungen der Trichinenkontrölle 
dürften als Gegenargument un
geeignet sein. Ein weiterer Vor
teil der "gesammelten Unter
kiefer" wäre die Möglichkei t der 
Führung einer aussagekräftigen 
Streckentafel nach Geschlecht 
und Alter. 

Wie auch immer - solange 
die Zahlen des Rehwildabschus
ses (incl. Fallwild) nicht stim
mig, transparent und nachvoll
ziehbar sind, muß man sich den 
Vorwurf der "kreativen Buch
führung" zu Recht gefallen las
sen. Der Einwand Dr. Vol
quardts', man würde über die 
Jahre "in etwa mit dem gleichen 
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Fehler rechnen, da die Postkar
tenquote In etwa stabil ist", 
kann nur ein schwacher Trost 
sein, solange die Fehlergröße 
selbst nicht annähernd bekannt 
ist. 

Dem Beispiel eines Veran
staltungsteilnehmers von ei
nem 175-Hektar-Revier, an
grenzend an ein 1300-Hektar
Revier, das durch permanenten 
Abschuß jedweden Rehwildes, 
quasi als Faß ohne Boden, ein 
Ausbluten des größeren Revie
res bewirken könne, entgegnete 
Ulrich Wotschikowsky, daß in 
derartigen Fällen selbstver
ständlich Möglichkeiten einer 
Disziplinierung geschaffen wer
-len müßten. 

Überhaupt wandte sich der 
WGM-Mitarbeiter (Gründungs
mitglied des Ökologischen 
jagdvereins) entschieden gegen 
das jagdliche Gebahren einiger 
fehlgeleiteter Eiferer. Das Mot
to: "Rehe sind derart vital, daß 
wir sie belagen können, wie wir 
wollen" sei unzutreffend und 
werde der Realität In keinstet 
Weise gerecht. Der Wildfor
scher schilderte als mahnendes 
Beispiel die IiIomentane SituatI
on des Rotwildes in Deutsch
land, die seiner Meinung nach 
einem Desast~f gfe1chRomtne. 
"Die Art und Weise, wie in 
Deutschland mit dem Rotwild 
umgegangen wird, Ist einer Kul
turnation unwürdig", so Wot-. 
chikowsky. 

Doch zurück zum Rehwild -
die Bundesländer können den 
Rehwildabschußplan zwar so 
gestalten, wie sie ihn für praxis
gerecht und sinnvoll halten, 
können Ihn aber nicht ohne 
weiteres abschaffen. Dazu wäre 
eine Änderung des Bundesjagd-

gesetzes notwendig. In vielen 
Bundesländern sind die Ab
schußrichtlinien bzw. die Klas
sifizierungen der Rehböcke pra
xisorientiert vereinfacht bzw. 
gestrichen worden. Bayern und 
Thüringen übernahmen bisher 
die Vorreiterrollen und unter
scheiden lediglich noch Kitze 
beiderlei Geschlechts sowie äl
teres weibliches und männli
ches Rehwild. 

Interessen der Grundbe
sitzer beachten 
Beim Ruf nach völliger Ab
schaffung des Rehwildabschuß
plans sollte bedacht werden, 
daß damit auch der Schutz bzw. 
die Kontrollmöglichkeit der 
Grundbesitzer, also der eigentli
chen Inhaber des jagdrechts, 
verlorenginge. Denn ohne Ab
schußplan könnte der ""jagd
pächter, so er denn will, im Ex
tremfall auch gar kein Rehwild 
erlegen - mit allen denkbaren 
Folgen für Lebensraum und 
Wild, gegebenenfalls für wald
bauliche Ziele usw. Selbst für ex
treme, einseitig orientierte und 
bedingungslose Befürworter 
des Grundsatzes "Wald vor 
Wild" kann der Abschußplan 
also durchaus auch positive Sei
ten haben. 

Wie oben beschrieben, steht 
der momentane Abschußplan 
auf wenig bis gar nicht tragfähi
gen Säulen. Denn die genann
ten Parameter sind in fast arlen 
deutschen Revieren (Hand aufs 
Herzl) weitgehend Unbekannt. 

Für jedes Revier, Jede Hege
gemeinschaft, jedes Forstamt 
öder was auch immer eine For
schungsarbeit darüber anzube
raumen, in welchem Ge
schlechterverhältnis, welcher 

Alters- struktur sowie in weI
cher absoluten Höhe sich der le
bende Rehwildbestand befindet 
und welche Zuwachsrate er er
reicht, ist ebenso illusorisch wie 
unnötig. So unterliegt z. B. die 
Entwicklung des Geschlechter
verhältnisses oder des Zuwach
ses einer Rehwildpopulation 
Einflüssen, die wir nur vage 
nachvollziehen können. Stubbe 
(1988) schreibt entsprechend, 
daß durch die höheren Verluste 
unter den Böcken durch Terri
torialität und höhere Brunftak
tivität, die Unterschätzung des 
Geschlechterverhältnisses in 
freier Wildbahn, neben der 
Schwierigkeit der Wildbe
standsermittlung der Grund für 
rasch wachsende Rehwildbe
stände sei. Wotscllikowsky 
(1996) ermittelte unter Hochge
birgsverhältnissen im Ver
suchsrevier Hahnebaum durch 
die höhere natürliche Sterblich
keit von Bockkitzen und jähr
lingen ein natürliches Ge
schlechterverhältnis unter den 
mehrjährigen Rehen, das gen 
1:2 tendiert. Hespeler (1996) 
wiederum wies in theoretischen 
Rechenmodellen nach, daß das 
Geschlechterverhältnis durch 
jagd ohnehin nur in einem 
äußerst bescheidenen Rahmen 
zu beeinflussen ist, der sich et
wa zwischen 1:1 und 1:3 bzw. 
umgekehrt bewegt. 

Dennoch muß es gelingen, 
unser Tun auch politischen Ent
scheidungsträgern, Natur
schützern und anderen Nicht
jägern transparent zu machen. 
Oder wie es der HjC formuliert: 
"jagd muß für Nicht jäger ver
ständlich formuliert sein." 
Langfristig wird der Weg der Ab
schußplanung daher an der aus-

schließlichen Orientierung am 
Lebensraum und seiner Trag
fähigkeit nicht vorbeiführen. 
Das Gesamtlebensraumgutach
ten nach hessischem Beispiel 
läßt diesbezüglich hoffen. Einige 
andere Bundesländer sind auf 
dem Weg dorthin. Die Frage 
kann dann nur noch lauten, ist 
der Bestand zu hoch, verträgt 
der Lebensraum mehr Rehwild 
oder ist der Bestand den landes
kulturellen Erfordernissen an
gepaßt, wie es vom Bundesjag~
gesetz vorgesehen ist. Ist der Be
stand zu hoch, können neben 
einer Reduktion selbstverständ
lich auch biotopverbessernde 
Maßnahmen notwendig wer
den. 

Ein Abschußplan wäre dann 
(stark vereinfacht) nur noch 
hinsichtlich seiner Höhe zu be
messen - basierend auf einem 
entsprechenden Gutachten, er
stellt z. B. in Hegegemeinschaf
ten oder in Absprache zwischen 
Grundeigentümern und jagd
pächtern. Alles weitere, sprich 
die Ausgestaltung des Abschus
ses könnte man getrost den Jä
gern überlassen, deren Eigen
verantwortung steigen würde. 

Diesbezügliche G4tachten 
In Hegegemeinschaften müß
ten nicht hochwissenschaftli
chen Ansprüchen genügen. Sie 
sollten lediglich unvoreinge
nommen von Vertretern der 
jagd-, Forst- und landwirt
schaft, nach realistischer Ziel
definition, gemeinsam erstellt 
werden, was zugegebener
maßen etwas Einsichtigkeit für 
die Belange des anderen vor
aussetzt. 

Das soll nicht gehen? Schon 
heute gibt es Beispiele, daß sol
ches Ansinnen sehr wohl reali
sierbar ist - freiwillig; also auch 
ohne daß die Landesregierun
gen die Bildung derartiger He
gegemelnschatten verfügen, 
was sie laut § 10a BjG, ... 
Abs. 2 können. , 


